
Arbeitsrechtsschutz für Mitglieder durch den DBSH

Die DVSG als Fachverband vertritt ihre
Mitglieder vorwiegend fachpolitisch in
allen Arbeitsfeldern im Gesundheits-
wesen. Eine gewerkschaftliche und be -
rufspolitische Vertretung obliegt dem
Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH).
Da die DVSG korporatives Mitglied beim
DBSH ist, können DVSG-Einzelmitglieder
den arbeitsrechtlichen Schutz über eine
vergünstigte Einzelmitglied schaft im
DBSH für einen monatlichen Mindest-
beitrag von derzeit 5 Euro er hal ten. 

Der zusätzliche Jahresmitgliedsbeitrag
für die beschränkte Mitglied schaft im
DBSH wird von der DVSG ein gezogen
und an den DBSH weiter geleitet.

Weitere Informationen:
DVSG-Bundesgeschäftsstelle
Haus der Gesundheitsberufe 
Alt-Moabit 91 – 10559 Berlin 
g (030) 39 40 64 54-0 
c (0 30) 39 40 64 54-5 
6 info@dvsg.org
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Titelthema

■ Im Rahmen des Bologna-Pro-
zesses wurden die integrierten

Praxisphasen des Studiums Sozialer
Arbeit stark verkürzt. Es erfolgte eine
prinzipielle Abkehr von der bis he -
rigen „Einjahresregelung“ für die
staat liche Anerkennung. Eine Min -
destzeit von 100 Tagen wird seitdem
im Qualifikationsrahmen Soziale Ar -
beit als ausreichend für den Erhalt der
staatlichen Anerkennung bezeichnet

(Bartosch et al 2008). Um den ver-
ringerten Praxisanteil im Studium zu
kompensieren, erarbeiteten die Hoch-
schulen zum Teil unterschiedliche
Modelle für studien-integrierte Kurz-
praktika oder Projektseminare. Der
Berufsverband beobachtet, dass die
hierbei gesammelten Erfahrungen
selbst bei qualitativ hochwertiger Or -
ganisation dieser Kurz-Phasen nicht
ausreichen, um den durch die ver-
kürzte Praxiszeit „verlorenen“ Kom pe -
 tenzerwerb auszugleichen. Der „Lern-
ort Praxis“ musste zugunsten der ver-
kürzten Studienzeit zurück tre ten und
es findet eine Verlagerung des Stu -
diums auf die theoretische Dis kus -
sion des Praxisbezugs statt. 

Da sich Handlungsfelder Sozialer
Arbeit gewöhnlich mit schwierigen
Lebenssituationen auseinander set -
zen, stellt der Berufseinstieg nach
dem abgeschlossenen Studium oft -
mals eine große Herausforderung
dar. Die psychischen Belastungen wie
beispielsweise im Bereich des Kinder-
schutzes oder sozialpsychiatrischer
Beratung setzen insbesondere Neu-

Das Studium ist abgeschlossen,
die Bachelor-Urkunde frisch
gedruckt, der Arbeitsvertrag
unterschrieben. Doch was nun?
Wer unterstützt beim Berufsein-
stieg? Wie die gelernte Theorie
in Praxis umwandeln? Wer hilft,
wenn es nicht so rund läuft, wie
in den Lehrbüchern beschrie ben?
Der Deutsche Berufsverband für
Soziale Arbeit (DBSH) kritisiert in
diesem Zusammenhang die Ver-
kürzung der Praxisphasen beim
Bachelor-Studium der Sozialen
Arbeit und schlägt ein bundes-
einheitliches Berufsein-
mündungsjahr vor.

Tobias Zinser

(K)ein Sprung 
ins kalte Wasser?
Berufseinmündung in die Soziale Arbeit – eine berufspolitische Einschätzung des DBSH

einsteigerinnen und Neueinsteiger
unter Druck. Oftmals erfolgt keine
gezielte und ausführliche Einarbei-
tung. Vielmehr wird erwartet, dass
die im Studium vermittelten Kom-
petenzen ausreichend sind, um so -
gleich eigenverantwortlich und fach-
kompetent Interventionen pla nen,
ein  schätzen und anwenden zu kön -
nen. Verstärkt wird diese Proble matik
noch durch die erhöhte Zahl an Ab-
gängerinnen und Abgänger des acht-
jährigen Gymnasiums, was in Kom-
bination mit der verkürzten Stu dien -
zeit nach Bologna dazu führte, dass
das Berufseinstiegsalter gesunken ist.

Der DBSH betrachtet es als gemein -
same ethische Verpflichtung von Leh -
re, Praktikerinnen und Praktikern so -
wie Arbeitgebern, qualitativ hoch-
wertige Soziale Arbeit zu garantieren.
Diese aus dem professionellen Selbst -
verständnis entstehende Verpflich -
tung bezieht sich sowohl auf das Han -
deln gegenüber den Adres sa tinnen
und Adressaten, als auch auf die Mög -
lichkeit zu gesundheitlicher Selbst-
sorge der Fachkräfte (DBSH 2009). Ihr
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für das Fachkräftegebot in verschie -
densten Feldern Soziale Arbeit zu be-
trachten. Sie sind somit ein Beitrag
zur Qualitätssicherung der Profession
Sozialer Arbeit und beugen einer
schlei chenden Absenkung von Stan-
dards Sozialer Arbeit vor.

Nach Recherchen des Fachbe reichs -
tages Soziale Arbeit gelten nur in
wenigen Bundesländern noch bzw.
wieder Regelungen zu einem for malen
„Anerkennungsjahr“, zum Teil gibt es
sogar innerhalb der Länder von Hoch-
schule zu Hochschule abweichende
Regelungen. Der DBSH sieht die Mög -
lichkeiten, sich für die bundeseinheit -
liche Regelung eines Berufseinmün -
dungsjahres einzu set zen, vor allem in
der Kooperation und Diskussion mit
den weiteren Verbänden der Sozialen
Arbeit und dem Fachbereichstag So -
ziale Arbeit. Auch entsprechende
Lobby-Arbeit in Netzwerken vor Ort
und auf Landesebene ist erforderlich,
um einen nachhal tigen und qualitativ
hochwertigen Einstieg ins Arbeits-
leben zu garantieren. 

Der Junge DBSH betont die Not -
wendigkeit klarer tariflicher Rege lun -
gen eines solchen Berufsein mün -
dungsjahres. Über diese muss eine

Ver gütung garantiert werden, die zum 
einen dem Mehraufwand der Ein rich -
tung bei Betreuung und Begleitung
Rechnung trägt. Gleichzeitig muss
diese jedoch den im Studium bereits
erworbenen fachlichen Kompetenzen
der Berufseinsteigerinnen und Berufs -
einsteiger gerecht werden. Auch auf
anderen Ebenen unterstützt der Jun-
ge DBSH Studierende und junge
Kolleginnen und Kollegen bei ihren
Anliegen. Hierzu gibt es beispiels-
weise in Berlin einen Austausch mit
Studierenden, die sich für einen an-
gemessenen finanziellen Ausgleich
von studienintegrierten Prak tika ein-
setzen. 

■ Tobias Zinser, Dipl.-Sozial-
arbeiter/Sozialpädagoge (FH) ist in
der Gemeindepsychiatrie in Stutt-

gart tätig. Er ist ehrenamtlicher
Koordinator des Jungen DBSH und

wurde 2014 in den geschäftsfüh -
renden Vorstand des DBSH berufen,

6 zinser@dbsh.dekann aus Sicht des DBSH nur ausrei -
chend Rechnung getragen wer den,
wenn die Ausbildung in der So zia len
Arbeit auf einem gene ra lis tischen Erst-
studium basiert, in des sen Verlauf ein
mindestens einjähriges „Berufsein-
mündungsjahr“ absolviert wird. Nach
den Forderungen des DBSH (Cwww.
dbsh.de/fileadmin/downloads/Ausbil -
dung_Einfuehrung.pdf) ist dieses wäh -
rend oder nach dem Regelstudium zu
erbringen und muss bundeseinheit -
lichen Standards unterliegen:

■ Erstellung eines Ausbildungsplans
mit entsprechenden Zielen

■ Besuch extern begleiteter Lehrver-
anstaltungen

■ Anleitung durch erfahrene Fach-
kräfte mit staatlicher Anerkennung

■ Nachweis des Theorie-/Praxistrans-
fers durch eine schriftliche Arbeit

■ Rückmeldung der Ausbildungs-
stätte zur Eignung der Person

■ Nachweis der erlangten Qualifika-
tionen im Rahmen eines 
Kollo quiums 

Die Verleihung staatlicher Aner ken -
nung soll an die Erfüllung dieser
Kriterien geknüpft werden. Entspre -
chend durchgeführte Berufseinmün -
dungsjahre sind damit als Garantie

Der Junge DBSH setzt sich für Verbesserungen beim Berufseinstieg ein. 
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